
DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

 
Beiträge zur Kranken- und Pfl egeversicherung werden ab dem 1.1.2010 besser steu-
erlich berücksichtigt. Davon profi tieren sowohl privat als auch gesetzlich Versicherte. 
Außerdem können entgegen dem ersten Gesetzentwurf – innerhalb der aufgestock-

ten Höchstbeträge – weiterhin Aufwendungen für sonstige Vorsorgeaufwendungen geltend ge-
macht werden, das betrifft zum Beispiel Prämien für Haftpfl icht- oder Unfallversicherungen. 

Berücksichtigt wurde bei der Neuregelung, dass die Höhe der Aufwendungen bei privat Versicher-
ten unterschiedlich ist, weil z. B. Faktoren wie Alter und Gesundheitszustand eine Rolle spielen. 
Werden die Kinder privat abgesichert, wird dies künftig auch besser steuerlich berücksichtigt. So 
besteht zum ersten Mal die Möglichkeit, die Beiträge für privat versicherte Kinder, die bei den 
Eltern mitversichert sind, vollständig abzusetzen.

Die bestehende Regelung: Bisher können Beiträge zur Kranken- und Pfl egeversicherung zusam-
men mit anderen Vorsorgeaufwendungen nur bis zu einer Höhe von 2.400 € (Selbstständige) oder 
1.500 € (Arbeitnehmer) steuerlich berücksichtigt werden. 

Die neue Regelung: Künftig steigen die Abzugsvolumina um 400 €, also auf 2.800 € bzw. 1.900 €. 
Darüber hinaus wird sichergestellt, dass die für eine Basiskranken- und Pfl egeversicherung ge-
zahlten Beiträge voll abziehbar sind. Liegt der Steuerzahler mit seinen Vorsorgeaufwendungen 
unter den neuen Grenzen, kann er diese steuerlich voll ansetzen. Wendet er für seine Basiskran-
ken- und Pfl egeversicherung allerdings mehr auf als 2.800 € bzw. 1.900 €, kann er seine tatsächli-
chen Ausgaben für die Basiskrankenversicherung ansetzen. Beitragsanteile zu Komfortleistungen, 
wie ein Einzelbettzimmer oder Chefarztbehandlung, fallen jedoch nicht darunter. Dies gilt auch 
für den Anteil, der auf die Finanzierung des Krankengeldes fällt. 

Zu dem Sachverhalt veröffentlichte das Bundesfi nanzministerium zwei Beispiele, die zwar nicht 
ganz der Praxis entsprechen, die Neuregelungen aber dennoch verdeutlichen sollen.

Beispiel: Herr Meier ist privat krankenversichert. Er zahlt im Jahr einen Krankenversicherungsbei-
trag in Höhe von 2.400 €, wovon 10 % der Finanzierung von Komfortleistungen dienen. Auf die 
Basiskrankenversicherung entfällt somit ein Beitragsanteil von (2.400 € ./. 240 € =) 2.160 €. 
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Für eine Pfl egepfl ichtversicherung hat er 200 € gezahlt und andere sonstige Vorsorgeaufwendun-
gen in Höhe von 200 € getätigt.

Beiträge zur Krankenversicherung  2.400 € 
Beiträge zur Pfl egepfl ichtversicherung  200 € 
Weitere sonstige Vorsorgeaufwendungen  200 € 
Summe  2.800 € 
Höchstens  2.800 € 
Mindestens jedoch Basiskrankenversicherung (2.160 €)
+ Pfl egepfl ichtvers. (200 €)  2.360 € 
Anzusetzen sind  2.800 € 

Angenommen, Herr Meier gibt deutlich mehr als 2.800 € für seine Basiskrankenversicherung aus, 
nämlich 4.000 €. 10 % fallen wieder auf Komfortleistungen. 

Die Basiskrankenversicherung kostet Herrn Meier also 3.600 €. Das heißt für ihn:

Beiträge zur Krankenversicherung  4.000 € 
Beiträge zur Pfl egepfl ichtversicherung  200 € 
Weitere sonstige Vorsorgeaufwendungen  200 € 
Summe  4.400 € 
Höchstens  2.800 € 
Mindestens jedoch Basiskrankenversicherung (3.600 €)
+ Pfl egepfl ichtvers. (200 €)  3.800 € 
Anzusetzen sind  3.800 € 

Neben den Regelungen zur Absetzbarkeit der Kranken- und Pfl egeversicherung hat der Gesetz-
geber noch weitere Änderungen in das „Bürgerentlastungsgesetz“ eingefl ochten. So können voll-
jährige Kinder ab 2010 8.004 € (vorher 7.680 €) verdienen, ohne dass die Eltern das Kindergeld 
verlieren. Die Auszahlung der neuen Leistung von 100 € für Schulbedarf von Kindern aus Haus-
halten, die Hilfe zum Lebensunterhalt benötigen, wird auch für Schüler der Jahrgangsstufen 11 
bis 13 ausgeweitet.

Entlastung für Unternehmern: Ein wichtiger Punkt der steuerlichen Entlastung der Unternehmen 
ist die Veränderung der Zinsschranke. Ziel dieser Schranke ist es, durch eine Beschränkung des 
Betriebsausgabenabzugs von Zinsen steuerschädliche Gestaltungen von Unternehmen zu verhin-
dern. Die zur Schonung kleinerer Unternehmen eingeführte Freigrenze bei der Schranke wird von 
1 Mio. € auf 3 Mio. € erhöht. Sie gilt aber nur für Wirtschaftsjahre, die nach dem 25.5.2007 
beginnen und vor dem 1.1.2010 enden. 

Die bei der Umsatzsteuer für kleinere Unternehmen mögliche Ist-Besteuerung wird bundesweit 
ausgeweitet. Das heißt, dass die Unternehmen die den Kunden in Rechnung gestellte Umsatz-
steuer – auf Antrag – erst an das Finanzamt entrichten müssen, wenn die Rechnung tatsächlich 
bezahlt worden ist. Die dafür maßgebliche Umsatzgrenze wird auf 500.000 € verdoppelt. Diese 
Maßnahme gilt bereits ab 1.7.2009; sie soll aber Ende 2011 wieder auslaufen. 

Durch eine sog. Sanierungsklausel sollen Unternehmen für zwei Jahre befristet (vom 1.1.2008 
bis 31.12.2009) bei der Übernahme eines anderen Unternehmens dessen Verlustvorträge steu-
erlich besser nutzen können. Dafür muss der Unternehmenserwerb zum Zwecke der Sanierung 
erfolgt sein. Voraussetzung ist, dass auch 5 Jahre nach dem Erwerb die Lohnsumme einen Wert 
von 80 % der ursprünglichen Lohnsumme nicht unterschreitet. Wenn die Arbeitnehmervertreter 
einem Arbeitsplatzabbau zustimmen, kann dieser Wert aber auch unterschritten werden. Ein wei-
teres Kriterium ist die Zuführung von neuem Betriebsvermögen (mindestens 25 %) in die zu über-
nehmende Firma. Für die Nutzung des Verlustvortrages muss aber nur eines der beiden Kriterien 
(Arbeitsplätze oder Betriebsvermögen) erfüllt sein.

Inländische Unternehmer, die in einem anderen EU-Staat betriebliche Ausgaben 
– z. B. für Kraftstoff, Transportmittel, Beherbergung oder verschiedene Dienstleis-
tungen – tätigen, ohne Leistungen dort zu erbringen, verzichten häufi g darauf, einen 
Antrag auf die Erstattung der Vorsteuern zu stellen. Der Hauptgrund dafür liegt in 

der Schwierigkeit, sich mit den verschiedenen Bestimmungen in den einzelnen Ländern auseinan-
derzusetzen. Das bisherige Vorsteuervergütungsverfahren gilt allerdings nur noch bis Ende 2009. 

Ab 1.1.2010 können solche Unternehmer die ihnen in Rechnung gestellte ausländische Umsatz-
steuer unter weiteren Voraussetzungen einfacher erstattet bekommen. Die neuen Regelungen 
zur Erstattung der Mehrwertsteuer sind in der Richtlinie 2008/9/EG (sog. „Erstattungsrichtlinie 
EU-Unternehmer“) zusammengefasst. Sie wurden im Rahmen des JStG 2009 ins nationale Um-
satzsteuerrecht umgesetzt.  

2. Vorsteuervergütung an inländische 
Unternehmer im Ausland



Zu den wesentlichen Änderungen ab 1.1.2010 gehören: 

Das bisherige Papierverfahren wird für die in den EU-Mitgliedstaaten ansässigen Unterneh-• 
mer auf ein elektronisches Verfahren umgestellt.  
Die beantragte Vergütung muss mindestens 400 € betragen (vorher 200 €). Das gilt jedoch • 
nicht, wenn der Vergütungszeitraum das Kalenderjahr oder der letzte Zeitraum des Kalen-
derjahres ist. Für diese Zeiträume muss die beantragte Vergütung mindestens 50 € betragen 
(vorher 25 €). 
Dem Vergütungsantrag sind auf elektronischem Wege die Rechnungen und Einfuhrbelege • 
in Kopie beizufügen, wenn das Entgelt für den Umsatz oder die Einfuhr mindestens 1.000 €, 
bei Rechnungen über den Bezug von Kraftstoffen mindestens 250 € beträgt. In begründeten 
Einzelfällen kann die Vorlage der Originalrechnungen verlangt werden. 
Der Vergütungsantrag ist bis spätestens 30.9. (bisher 30.6.) des Folgejahres im Mitgliedstaat • 
der Ansässigkeit zu stellen (Ausschlussfrist).  
Es wird eine Verzinsung eingeführt, wenn der Betrag nicht innerhalb von der im Gesetz ge-• 
nannten Frist ausgezahlt wird.
Inländische Unternehmer reichen ihre Anträge nicht mehr direkt beim Vergütungsmitglied-• 
staat, sondern über ein elektronisches Portal beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) ein. 
Das BZSt prüft die Anträge insbesondere auf Vorliegen der Unternehmereigenschaft. Sofern 
keine Beanstandungen vorliegen, leitet es die Anträge über eine elektronische Schnittstelle an 
den Vergütungsmitgliedstaat weiter.  

Verfahren bis 31.12.2009: Die Anträge auf Erstattung der Umsatzsteuer sind mit allen erforder-
lichen Unterlagen bei der ausländischen Behörde in dem Land zu stellen, in dem die Umsatzsteuer 
entrichtet wurde. Jede Behörde stellt dafür einen eigenen Antragsvordruck in ihrer Landessprache 
zur Verfügung. Zur Beantragung innerhalb der EU kann der Unternehmer auch das Formular USt 1 
T(EG) verwenden. Einige Staaten bestehen jedoch auf Formularen in ihrer Landessprache.

Viele gemeinnützige Vereine haben die Einführung des neuen Steuerfreibetrags für 
Einnahmen aus nebenberufl ichen Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag einer steuerbe-
günstigten Körperschaft oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zur Förde-
rung steuerbegünstigter Zwecke in Höhe von 500 € im Jahr zum Anlass genommen, 
pauschale Aufwandsentschädigungen oder sonstige Vergütungen an Mitglieder des 

Vorstands zu zahlen. Nach den für Vereine geltenden zivilrechtlichen Vorschriften übt der Vor-
stand sein Amt jedoch grundsätzlich ehrenamtlich aus. Diese Bestimmung ist durch die Satzung 
des Vereins abänderbar. Die Organe des Vereins handeln aber dann pfl ichtwidrig, wenn sie ohne 
ausdrückliche Erlaubnis in der Satzung pauschale Aufwandsentschädigungen oder sonstige 
Vergütungen an Mitglieder des Vorstands zahlen.

Ein Verein, dessen Satzung nicht ausdrücklich die Bezahlung des Vorstands erlaubt und der den-
noch pauschale Aufwandsentschädigungen oder sonstige Vergütungen an Mitglieder des Vor-
stands zahlt, verstößt gegen das Gebot der Selbstlosigkeit und kann nicht als gemeinnützig be-
handelt werden. Zur Bezahlung des Vorstands gehören auch Vergütungen, die - z. B. wegen einer 
Aufrechnung oder der Vereinbarung einer Rückspende – nicht durch Barzahlung oder Überwei-
sung tatsächlich ausgezahlt werden.

Von der Aberkennung der Gemeinnützigkeit des Vereins will die Finanzverwaltung aus Billigkeits-
gründen dann absehen, wenn die Zahlungen nach dem 10.10.2007 geleistet wurden, nicht unan-
gemessen hoch waren und die Mitgliederversammlung bis zum 31.12.2009 eine Satzungsän-
derung beschließt, die eine Bezahlung der Vorstandsmitglieder zulässt.

Schuldzinsen sind steuerlich als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abziehbar, 
soweit sie mit einer bestimmten Einkunftsart in wirtschaftlichem Zusammenhang 
stehen. So verhält es sich auch, wenn sie für ein Darlehen geleistet worden sind, das 
dazu verwendet wurde, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zu erzielen.  
 

Dient ein Gebäude nicht nur dem Erzielen von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, 
sondern auch der (nicht steuerbaren) Selbstnutzung, und werden die Darlehensmittel lediglich 
teilweise zur Einkünfteerzielung verwandt, so sind auch die Darlehenszinsen nur anteilig als Wer-
bungskosten abziehbar. Der Steuerpfl ichtige kann allerdings ein Darlehen mit steuerrechtlicher 
Wirkung gezielt einem bestimmten, der Einkünfteerzielung dienenden Gebäudeteil zuordnen. Will 
er die Zinsen aus diesem Darlehen in vollem Umfang abziehen, muss er dem jeweils vermieteten 
Gebäudeteil die darauf entfallenden Anschaffungskosten gesondert zuordnen und diese aus dem 
dafür aufgenommenen Darlehen gesondert bezahlen. 

3. Zahlungen an den ehrenamtli-
chen Vorstand - eventuell Satzungs-

änderung erforderlich

4. Aufteilung der Schuldzinsen bei 
den Anschaffungskosten von gemischt 

genutztem Grundstück



Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli.-Zuschlag (mtl.) 

10.8.2009

Gewerbesteuer, Grundsteuer 17.8.2009

Sozialversicherungsbeiträge 27.8.2009

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.7.2009 = 0,12 %  1.1.2009 - 30.6.2009 = 1,62 %, 1.7. – 31.12.2008 = 3,19 %  
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 
2005 = 100 

Mai = 106,7; April = 106,8; März = 106,8; Februar = 106,9; Januar = 106,3
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes

Bitte beachten Sie, dass diese Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen können! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksich-
tigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

An der zweiten Voraussetzung fehlt es, wenn das Darlehen zwar zunächst zur Finanzierung des 
vermieteten Grundstücksteils vorgesehen wird, es dann aber einem Konto gutgeschrieben wird, 
das auch Finanzierungsmittel für den selbst genutzten Teil umfasst und von dem der Steuer-
pfl ichtige alle Erwerbsaufwendungen bezahlt. In diesem Fall sind die entstandenen Schuldzinsen 
grundsätzlich nach dem Verhältnis der Wohnfl ächen/Nutzfl ächen aufzuteilen.

Dies gilt nach Auffassung des Bundesfi nanzhofs in seinem Urteil vom 1.4.2009 jedoch dann nicht, 
wenn die Vertragsparteien den Kaufpreis in anderer Weise auf die erworbenen Wirtschaftsgü-
ter aufgeteilt haben und dieser Maßstab – weil weder zum Schein getroffen noch missbräuchlich 
– auch steuerrechtlich bindet. In diesem Fall ist der Kaufpreis nach dem Verhältnis des auf den 
vermieteten Grundstücksteil entfallenden Kaufpreises zum Gesamtkaufpreis aufzuteilen und die 
entstandenen Schuldzinsen in Höhe des hiernach auf den vermieteten Grundstücksteil entfallen-
den Anteils abzuziehen.

Nach der Entscheidung des Bundesfi nanzhofs vom 17.12.2008 liegt bei Anschaf-
fung eines Grundstücks und damit im zeitlichen Zusammenhang stehender Veräuße-
rung nach Bebauung keine private Vermögensverwaltung, sondern ein gewerblicher 
Grundstückshandel vor, wenn der unbedingte Entschluss zur Grundstücksveräuße-
rung spätestens im Zeitpunkt des Abschlusses der Bauverträge gefasst worden ist. 
Die Grundstücksveräußerung unterliegt dann auch der Gewerbesteuer. 

Zwar ist nach der BFH-Rechtsprechung grundsätzlich keine gewerbliche Tätigkeit anzunehmen, 
wenn weniger als vier Objekte veräußert werden. Diese Drei-Objekt-Grenze verliert ihre Indiz-
wirkung jedoch, wenn aufgrund objektiver Umstände zweifelsfrei feststeht, dass die Tätigkeiten 
(Anschaffung, Bebauung) in unbedingter Veräußerungsabsicht ausgeübt worden sind. 

Der bisherige Grundsatz, ein versicherungspfl ichtiges Beschäftigungsverhältnis be-
stehe nur dann, wenn ein Arbeitnehmer seine Beschäftigung auch tatsächlich ausübt 
und dafür entlohnt wird, gilt nicht mehr. Das Bundessozialgericht (BSG) hatte bereits 
im Jahre 2008 in zwei Urteilen entschieden, dass ein Arbeitnehmer, der aufgrund 
einer vertraglichen Vereinbarung oder einer gesetzlichen Anordnung bei Fortzahlung 

des Entgelts von der Arbeit freigestellt wird, auch während der Freistellung von der Arbeit gesetz-
lich versicherungspfl ichtig bleibt, solange das Arbeitsverhältnis fortbesteht. 

Im Fokus stehen hierbei Aufhebungs- und Abwicklungsverträge, Kündigungen in einem arbeitsge-
richtlichen Prozess, aber auch Fälle der Entgeltfortzahlung wegen Arbeitsunfähigkeit, bei Anspruch 
auf Resturlaub zum Ende des Arbeitsverhältnisses oder Vereinbarungen im Rahmen der Altersteil-
zeit. Die Spitzenverbände der Sozialversicherung haben in der Besprechung vom 30./31.3.2009 
beschlossen, sich der Rechtsprechung des BSG anzuschließen. Ihre bisherige Rechtsauffassung, 
wonach ein versicherungspfl ichtiges Beschäftigungsverhältnis nur dann besteht, wenn ein Arbeit-
nehmer seine Beschäftigung auch tatsächlich ausübt und vom Arbeitgeber Lohn erhält, soll nur 
noch für Zeiträume bis 30.6.2009 angewandt werden.

Anmerkung: Die Entscheidung der Sozialversicherungsträger sorgt für Klarheit und Vereinfachung 
der Gehaltsabrechnung, ist aber für Arbeitgeber mit einer fi nanziellen Belastung verbunden. Bis-
her mussten Arbeitgeber keine Sozialversicherungsbeiträge für die Arbeitnehmer abführen, die 
aufgrund von Vereinbarungen oder gesetzlicher Vorschriften von der Arbeit freigestellt wurden. 
Dies gilt nun spätestens seit 1.7.2009 nicht mehr. Für die freigestellten Arbeitnehmer gilt wie 
für alle anderen Arbeitnehmer des Unternehmens Beitragspfl icht in der Sozialversicherung. 

5. Gewerblicher Grundstückshandel 
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Drei-Objekt-Grenze
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